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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1979

Norm

ABGB §936 IV

Rechtssatz

Der allgemeine Rechtssatz, daß wichtige Gründe zur vorläu5gen Au6ösung eines Dauerschuldverhältnisses

berechtigten, 5ndet nur insoweit Anwendung, als im Gesetz geregelte Dauerschuldverhältnisse keine Regelung über

eine vorzeitige Auflösung enthalten.
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